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Wie darf man sein Unternehmen nennen? 
 
Bei der Namensgebung für Unternehmen in den Freien Berufen gibt es verschiedene 
rechtliche Bestimmungen und die einschlägige Rechtsprechung zu beachten. 
 
Die Firma - Begriff und Zweck 
„Firma“ ist ein handelsrechtlicher Begriff. Damit wird nicht ein Unternehmen als gan-
zes bezeichnet, sondern lediglich der Name, unter dem ein Kaufmann sein Geschäft 
betreibt (§ 17 HGB). Es ist ein wichtiger Zweck der Firma, ein Unternehmen eindeutig 
identifizieren und von anderen Unternehmen eindeutig unterscheiden zu können. Die 
Firma ist hierbei ein zentrales Marketinginstrument. 
 
Das Unternehmen 
Von der „Firma“ zu unterscheiden sind „Unternehmensbezeichnungen“. Unterneh-
mensbezeichnungen sind die Namen von Unternehmen, die nicht ins Handelsregister 
eingetragen sind. Diese Unternehmen haben also keine Firma im handelsrechtlichen 
Sinne. Bei der Wahl eines Namens für ein Unternehmen sind Selbständige grundsätz-
lich nicht frei, sondern an bestimmte gesetzliche Vorschriften gebunden.  
 
Prinzipiell muss bei jedem Unternehmen eindeutig feststellbar sein, wer die Inhaber 
sind. Hierzu gibt es zwei Wege: 
 
 „Ist das Unternehmen im Handelsregister eingetragen, so kann man dort nach-

schauen, mit wem man Geschäfte macht.(Kaufleute)  
 Ist das Unternehmen nicht im Handelsregister eingetragen, dann muss der Name 

des (voll haftenden) Inhabers schon aus dem Namen des Unternehmens hervorge-
hen.(Nicht-Kaufleute)“1  

 
Im Einzelfall hängt es also grundsätzlich von der Handelsregistereintragung ab, wel-
che Vorschriften zur Anwendung kommen. 
 

Regeln für Nicht-Kaufleute (Freiberufler 
und Kleingewerbetreibende)2 

Regeln für Kaufleute 

 Das nicht eingetragene Einzelunterneh-
men muss im Geschäftsverkehr immer mit 
Vor- und Zunamen des vollhaftenden In-
habers auftreten. Bei Freiberuflern reicht 
der Familienname aus. Zusätzlich zum Ei-
gennamen dürfen Branchenbezeichnun-
gen, Buchstabenkombinationen und Phan-
tasiebegriffe verwendet werden. Der Ei-
genname ist aber auf jeden Fall zu ver-
wenden. Zum Beispiel „Steuerberater 
Heinz Müllermann.“ 

 
 Bei einer BGB-Gesellschaft müssen die 

 In das Handelsregister eingetragene Un-
ternehmen können ihre Firma als Sachfir-
ma, Phantasiefirma, Namensfirma oder 
aus einer Mischform der genannten Arten 
bilden. Dies gilt einheitlich für alle Rechts-
formen. Als Hinweis auf weitere Angaben 
im Handelsregister gehört zur Firma zwin-
gend immer ein Rechtsformzusatz. 

 
 Einzelkaufleute führen die Bezeichnung 

„eingetragener Kaufmann“, „eingetragene 
Kauffrau“ oder eine der folgenden Abkür-
zungen: „e. K.“, „e. Kfm.“ oder „e.Kfr.“. 

                                           
1 Vgl. Buchholz, Goetz: http://www.e-lancer-nrw.de/ratgeber/7-1.html 
2 Vgl. Buchholz, Goetz: a.a.O. 
3 Vgl. http://www.frankfurt-main.ihk.de/ausbildung/existenzinfo/rechtsfragen/gewerberecht/ 
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Regeln für Nicht-Kaufleute (Freiberufler 
und Kleingewerbetreibende)2 

Regeln für Kaufleute 

Vor- und Zunamen aller Gesellschafter 
genannt werden. Zusätzlich zum Namen 
dürfen auch Branchenbezeichnungen, 
Buchstabenkombinationen sowie Phanta-
siebegriffe verwendet werden. Zum Bei-
spiel, „Heinz Huber & Hans Müller Steuer-
berater GbR.“ 

 
Bei mehr als zwei Gesellschaftern genügt 
die Angabe von zwei Vor- und Nachna-
men, mit dem Zusatz „& Co.“ 

 
 Phantasie- bzw. Branchenbezeichnungen 

sind nicht Bestandteil des offiziellen Unter-
nehmensnamens. Bevor Sie Zusätze wie 
Buchstabenkombinationen oder Phanta-
siebezeichnungen verwenden, sollten Sie 
prüfen, ob die entsprechenden Bezeich-
nungen nicht bereits als Firma oder Marke 
eingetragen sind, oder von anderen Un-
ternehmen als Logo oder Etablissement-
bezeichnung geführt werden.3 

 
 Der Name einer Partnerschaftsgesellschaft 

muss den Namen mindestens eines Part-
ners, die in der Partnerschaft vertretenen 
Berufe sowie den Zusatz "und Partner", 
„Partnerschaft" oder "Partnergesellschaft" 
enthalten. Die Beifügung von Vornamen 
ist nicht erforderlich. (§ 2 PartnGG) 

 

Beispiele: Hans Müller e. K.; XYZ Beratung 
e. K. oder Alpha (Phantasiebezeichnung) 
e.K. 

 
 Eine OHG kann zum Beispiel „Apotheke 

Müller OHG.“, „ABC Apotheke OHG“ oder 
auch „ Phantasie OHG“ heißen. Der Zusatz 
„& Co.“,  z. B. „Müller und Co.“ reicht al-
leine nicht mehr aus, sondern muss stets 
um den Rechtsformzusatz OHG, oHG usw. 
ergänzt werden. 

 
 Künftig kann die GmbH zum Beispiel fol-

gende Firmierungen haben: Müller GmbH, 
Müller & Meier GmbH  (sofern Müller und 
Meier bei Neugründungen Gesellschafter 
sind), ABC Beratungs-GmbH (Individuali-
sierung bleibt erforderlich). Retros (Phanta-
siezusatz) GmbH und weiterhin Müller Be-
ratungs-GmbH. 

 
 Durch die Möglichkeit der OHG seit 1998 

auch Namens-, Sach- oder Phantasiefir-
men zu führen, entfällt auch das Problem 
der europäisch wirtschaftlichen Interessen-
vereinigung, ob eine Sachfirma für die E-
WIV möglich ist, da für die EWIV die Fir-
menbildungsvorschriften der OHG gelten. 
Die EWIV könnte also z. B. „Müller EWIV“, 
„ABC Beratung EWIV“ oder auch „‘Phanta-
sie‘ EWIV“ heißen.  

 
 Die Firma muss Unterscheidungskraft 

besitzen und darf nicht offensichtlich ir-
reführend sein. Das heißt sie muss 
Kennzeichnungswirkung und Individua-
lität haben. Die Unterscheidung durch 
den Rechtsformzusatz wie z. B. GmbH 
oder KG reichen zur Unterscheidbarkeit 
nicht aus. Beispiel: „Müller GmbH“ und 
„Müller KG“ 

 
 
Darauf sollten Freiberufler achten:4 
Freiberufler müssen bei der Namensgebung ihres Unternehmens besonders vorsichtig 
sein. Zahlreiche Urteile aus der Rechtsprechung haben ein relativ klares Bild davon 
geschaffen, welcher Beruf ein freier Beruf und welcher eine gewerbliche Tätigkeit ist. 
Beispielsweise zählen IT-Berater, die sich mit Systemlösungen befassen, eindeutig zu 

                                           
4 Vgl. Buchholz, Goetz: a.a.O. 
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den Freien Berufen. Wählt man aber als Unternehmensbezeichnung „Johann Müller, 
EDV-Beratung", besteht die Gefahr, dass das Finanzamt eine gewerbliche Tätigkeit 
annimmt, da die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes den Begriff "EDV-Beratung" 
mit einer gewerblichen Tätigkeit gleichsetzt. Die Folge: Das Finanzamt zieht den IT-
Berater, obwohl er eigentlich Freiberufler ist, zur Gewerbesteuer heran oder veran-
lasst, falls diese Bezeichnung erst später auffällt, eine Betriebsprüfung. 
 

Freiberufler sollten daher unbedingt solche Unternehmensbezeichnungen vermeiden, 
welche die Vermutung einer gewerblichen Tätigkeit aufkommen lassen!  
 
Empfehlenswert sind zum Beispiel alle Begriffe, die aus den einschlägigen Urteilen als 
typisch für eine freiberufliche Tätigkeit bekannt sind. Im Falle des IT-Beraters, zum Bei-
spiel alle Unternehmensnamen, in denen Begriffe wie "System" (Systemberatung, Sys-
temsoftware), "Informatik", oder "Ingenieur", vorkommen. 
 
Verwechslungsgefahr! 
Besteht in einem anderen Ort oder am selben Ort bereits eine gleichlautende oder 
ähnliche „Firma“ bzw. „Unternehmensbezeichnung“, so ist es möglich, dass dies wett-
bewerbsrechtliche, markenrechtliche und sogar handelsrechtliche Ansprüche nach sich 
zieht. Das Handelsgesetzbuch gibt dem Registergericht und dem in seinen Rechten 
verletzten Unternehmen die Möglichkeit, von dem Verletzer die Unterlassung des Ge-
brauchs der Firma zu verlangen. Während das Registergericht seinen Anspruch durch 
Festsetzung von Ordnungsgeld durchsetzen kann, kann der in seinem Recht Verletzte 
neben einem Unterlassungsanspruch möglicherweise einen Anspruch auf Schadenser-
satz erlangen. Er kann sich dabei vor allem auf § 37 HGB und § 15 Markengesetz 
berufen. 
 
Um das Risiko einer Auseinandersetzung möglichst gering zu halten, empfiehlt es sich, 
vor der Verwendung der Bezeichnung zu prüfen, ob der erwünschte Name bereits von 
anderen Unternehmen geführt wird. Die Industrie- und Handelskammern bieten bun-
desweite Firmen- und Markennamenrecherchen an. Des weiteren bietet es sich an, 
vom zuständigen Bundesverband des eigenen Berufes eine Liste aller Mitgliedsfirmen 
anzufordern. Eine Verwendung des Firmennamens in einer anderen Branche ist meist 
weniger problematisch. 
 
 
Beispiele für Irreführung:5 
 
Das @ Zeichen als Firmenbestandteil 
Hinsichtlich der Behandlung des @ Zeichens gibt es zur Zeit unterschiedliche Recht-
sprechung. Das Registergericht legt strenge Maßstäbe bezüglich des Firmennamens an 
und bewertet dabei das „@“ als Bildzeichen. Damit kann keine Eintragung eines Fir-
mennamens mit dem Bestandteil“@“ erfolgen. Zum Beispiel wurde die Eintragung der 
Firma MET@Box AG abgelehnt. Die Rechtsprechung weist darauf hin, dass der An-
melder keinen Anspruch auf eine bestimmte Schreibweise besitzt.  
 

                                           
5 Vgl. http://www.wuerzburg.ihk.de/firmenrecht/firmenbildung/index.html 
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Firmenzusätze 
Der Firmenzusatz Technik ist ein ziemlich unspezifischer Begriff und muss keine be-
sonderen Anforderungen erfüllen. Hiergegen weist der Begriff des Instituts auf eine 
öffentliche oder unter öffentlicher Aufsicht stehende Einrichtung hin. Vorsichtig muss 
man auch mit dem Begriff „Finanz-Tüv“ sein, denn hier kann es zu einer Interessenkol-
lision mit dem Technischen Überwachungsverein kommen. Problematisch sind des 
weiteren Zusätze nach dem Kreditwesengesetz, wie beispielsweise „Investmentconsult.“ 
Dieser Begriff wird für Vermittler als irreführend angesehen. Zulässig sind seit neuester 
Zeit auch Phantasienamen für eine Rechtsanwalt-AG.  Bei dem Firmenbestandteil „In-
genieurgesellschaft“ geht man von einer Mehrheit von Geschäftsführern und Gesell-
schaftern aus, welche die Berufsbezeichnung Ingenieur führen dürfen. 
 
 
Geographische Firmenbezeichnungen 
Hier gilt der Grundsatz: Geographische Begriffe wie z. B. Bayerische, Fränkische, stel-
len den Hinweis auf eine Sonderstellung im angegebenen Raum dar. Je konkreter der 
geographische Bezugsraum umschrieben ist, desto höher sind die Anforderungen an 
die Größe und  Sonderstellung des Unternehmens. Keine Größenaussage treffen Beg-
riffe, wie „Euro“, „Inter“ oder nachgestellte Ortszusätze wie „ABC Unternehmensbera-
tung Würzburg GmbH.“ 
 
 
 
 
Quellen 
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